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1. Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten, Mitteilungspflichten zu § 7 StromGVV  

 
Ändert oder erweitert der Kunde bestehende Anlagen oder möchte er zusätzliche Verbrauchsgeräte anschließen, so hat 
er dies dem Grundversorger vor Inbetriebnahme schriftlich mitzuteilen, soweit sich durch die Änderung der Verbrauch 
erstmals auf über 10.000 kWh pro Jahr erhöht.  
 

2. Ablesung zu § 11 StromGVV  
 
2.1 Zum Zwecke der Abrechnung, anlässlich eines Lieferantenwechsels, oder bei sonstigen berechtigten Interessen des 

Grundversorgers an einer Überprüfung der Ablesung hat der Grundversorger das Recht, die Ablesung durch Mitarbeiter 
oder Beauftragte durchzuführen. Der Grundversorger hat aber auch das Recht, zu bestimmen, dass der Kunde die 
Messeinrichtungen selbst abzulesen hat.  

 
2.2 Der Grundversorger schätzt den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei Neukunden nach dem 

Verbrauch vergleichbarer Kunden, wenn der Zutritt zum Zwecke der Ablesung vom Kunden verweigert oder eine ver-
einbarte Selbstablesung nicht oder verspätet vorgenommen wurde.  

 
3. Abrechnung und Abschlagszahlung zu §§ 12 und 13 StromGVV  
 
3.1 Der Grundversorger erhebt monatlich gleiche Abschlagszahlungen. Als Berechnungsgrundlage für die Höhe der Ab-

schlagszahlungen wird der Verbrauch aus bereits abgerechneten Zeiträumen herangezogen. Bei Neukunden bemessen 
sich die Abschläge nach Erfahrungssätzen vergleichbarer Kundengruppen. 

 
3.2 Der Verbrauch des Kunden wird jährlich festgestellt und abgerechnet (Jahresabrechnung). Abrechnungsjahr ist das 

Kalenderjahr. 
 
3.3 Darüber hinaus ist der Grundversorger im Falle eines Lieferantenwechsels berechtigt, den Verbrauch des Kunden 

abweichend von Ziff. 3.2 abzurechnen.  
 
3.4 Nach Erstellung der Jahresabrechnung wird die Differenz zwischen den geleisteten Abschlagszahlungen und dem 

tatsächlichen Jahresverbrauch nachberechnet und vergütet. Bei Kunden die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen 
werden die zuviel geleisteten Abschlagszahlungen mit der nächsten Abschlagsforderung verrechnet. 

 
4. Zahlungsweise zu § 16 Abs. 3 StromGVV  
 
4.1 Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen wahlweise durch 
 

1. Abbuchungsauftrag 
2. Lastschriftverfahren 
3. Überweisung  
4. Dauerauftrag 
5. Bareinzahlung 

 
zu leisten.  
 

4.2 Rechnungsbeträge und Abschläge sind für den Grundversorger kostenfrei zu entrichten. Maßgeblich für die rechtzeitige 
Einhaltung der Fälligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung beim Grundversorger.  

 
5. Zahlung und Verzug zu § 17 StromGVV  
 
5.1 Rechnungen des Grundversorgers werden zu dem auf der Rechnung angegebenem Zeitpunkt fällig, frühestens jedoch 

10 Werktage nach Zugang. Abschlagszahlungen werden zum jeweils festgelegten Zeitpunkt fällig.  
 

5.2 Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversorger, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag 
durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Preisaufstellung berech-
nen. Der Kunde hat das Recht, nachzuweisen, dass ein Verzugsschaden überhaupt nicht oder wesentlich niedriger ent-
standen ist, als es die Pauschale ausweist. 

 
5.3 Der Kunde hat anfallende Bankkosten für ungedeckte Schecks (Rückschecks) und Rücklastschriften an den Grundver-

sorger zu erstatten.  
 
6. Vorauszahlung und Vorkassensysteme zu § 14 StromGVV  
 
6.1 Kommt ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Grundversorger nicht oder nicht rechtzeitig nach 

oder besteht Grund zu der Annahme, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nach-
kommen wird, ist der Grundversorger wahlweise berechtigt, auf Kosten des Kunden Vorauszahlung zu verlangen oder 
beim Kunden einen Bargeld-, Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare Vorkassensysteme einzurichten.  
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6.2 Die Verpflichtung des Kunden, Vorauszahlungen zu leisten, entfällt, wenn der Kunde sämtliche Zahlungsverpflichtungen 

in zwölf aufeinander folgenden Monaten vollständig und pünktlich erfüllt hat. 
 
7. Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung zu §§ 17 und 19 StromGVV  
 
7.1 Die Kosten aufgrund der Unterbrechung der Grundversorgung sowie der Wiederherstellung der Grundversorgung sind 

vom Kunden zu ersetzen. Die entstehenden Kosten werden dem Kunden gemäß Preisaufstellung in Rechnung gestellt. 
Der Kunde hat das Recht, nachzuweisen, dass die Kosten überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger sind, 
als es die Pauschale ausweist.  

 
7.2 Die Wiederherstellung der Grundversorgung wird vom Grundversorger von der Bezahlung der Unterbrechungskosten 

abhängig gemacht und davon, ob die Gründe für die Unterbrechung entfallen sind. 
 

7.3 Soweit der Kunde trotz ordnungsgemäßer Termin- und Ersatzterminankündigung nicht angetroffen wird und die erfor-
derlichen Maßnahmen dadurch nicht durchgeführt werden können, kann der Grundversorger die dadurch zusätzlich 
entstehenden Kosten gemäß Preisaufstellung berechnen. Der Kunde hat das Recht, nachzuweisen, dass Kosten über-
haupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger sind, als es die Pauschale ausweist.  

 
8. Kündigung zu  § 20 StromGVV  
 
8.1 Die Kündigung des Stromgrundversorgungsvertrages durch den Kunden bedarf der Textform und muss wenigstens 

folgende Angaben enthalten: 
 

 Kundennummer und Abnahmestelle 
 Zählernummer, Zählerstand mit Ablesedatum 
 Rechnungsanschrift für die Schlussrechnung 

 
8.2 Bei der Kündigung des Grundversorgungsvertrags beträgt die Kündigungsfrist einen Monat auf das Ende des Kalen-

dermonats. Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den Grundversorgungsvertrag mit einer Frist von zwei Wochen 
zum Monatsende zu kündigen.   

 
9. Inkrafttreten und Änderung der Ergänzenden Bedingungen zu § 5 StromGVV  
 
9.1 Diese Ergänzenden Bedingungen treten ab 01.07.2007 in Kraft. 
 
9.2 Die Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH ist berechtigt, diese Ergänzenden Bedingungen nach den hierfür gelten-

den gesetzlichen Bestimmungen zu ändern. 
 
 
Preisaufstellung zu den Ergänzenden Bedingungen gültig ab 01.07.2007 
 
zu 5.  Zahlung und Verzug 
 

Mahnung 3,00 Euro 
Nachinkasso / Direktinkasso 30,00 Euro 
Bearbeitung einer Rücklastschrift (zuzüglich zu  
der vom Kreditinstitut berechneten Gebühr) 3,00 Euro 

 
zu 7.  Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung 
 

Unterbrechung der Stromversorgung an der Zähleinrichtung 30,04 Euro 
Unterbrechung der Stromversorgung durch Trennung des  
Netzanschlusses von außen      nach Aufwand 
 
Wiederherstellung der Stromversorgung innerhalb der gültigen  
Geschäftszeiten 30,04 Euro 
Wiederherstellung der Stromversorgung außerhalb der gültigen 
Geschäftszeiten       nach Aufwand 

 
Die Wiederherstellung der Grundversorgung wird vom Grundversorger von der Bezahlung der 
Unterbrechungskosten abhängig gemacht und davon, ob die Gründe für die Unterbrechung  
entfallen sind. 
 
Bearbeitungsgebühr für Ratenzahlungsvereinbarung   ohne Berechnung 
 
 
Den vorgenannten Beträgen, mit Ausnahme der Kosten aus Zahlung und Verzug Verzug (Mahnung,  Bearbeitung einer 
Bankrücklastschrift  und Nachinkassogang), wird die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe hinzuge-
rechnet. 



Stand Oktober 2018 

Anlage zum Auftrag/Antrag/zur Anmeldung/zum Vertrag 
Ergänzend finden die nachfolgenden Datenschutzhinweise Anwendung 
 
1. Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz (insbes. der Datenschutz-Grundverordnung – DS-

GVO) für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden ist die Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH 
(FSV), Wippenhauser Straße 19, 85354 Freising, E-Mail: info@freisinger-stadtwerke.de  
 

2. Der Datenschutzbeauftragte der  FSV steht dem Kunden für Fragen zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten unter der 
E-Mail-Adresse: ds-ba@freisinger-stadtwerke.de oder unter der Postadresse der Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH, 
Wippenhauser Straße 19, 85354 Freising mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragter“ zur Verfügung.  
 

3. Die FSV verarbeitet folgende Kategorien personenbezogener Daten: Kontaktdaten des Kunden (z. B. Name, Adresse, E-Mail-
Adresse, Telefonnummer), Daten zur Verbrauchsstelle (z. B. Zählernummer, Identifikationsnummer der Marktlokation), 
Verbrauchsdaten, Angaben zum Belieferungszeitraum, Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten), Daten zum Zahlungs-
verhalten - sofern notwendig. 

 

4. Die FSV verarbeitet die personenbezogenen Daten des Kunden zu den folgenden Zwecken und auf folgenden Rechtsgrundlagen: 
 

a) Erfüllung (inklusive Abrechnung) des Auftrags/Antrags/Vertrags und Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen  
 auf Anfrage des Kunden auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO sowie der §§ 49 ff. MsbG.  
b) Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 

lit. c) DS-GVO. 
c) Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 

Abs. 1 lit. f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der FSV oder Dritter erforderlich ist 
und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener 
Daten erfordern, überwiegen. 

d) Soweit der Kunde der FSV eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zur Telefonwerbung erteilt hat, 
verarbeitet die FSV personenbezogene Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Eine Einwilligung zur 
Telefonwerbung kann der Kunde jederzeit gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO widerrufen. 

e) Wahrnehmung von Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen (z. B. aus dem Messstellenbetriebsgesetz) auf Grundlage 
von Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO. 

 

5. Eine Offenlegung bzw. Übermittlung der personenbezogenen Daten des Kunden erfolgt - im Rahmen der in Ziffer 4. genannten 
Zwecke - ausschließlich gegenüber folgenden Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern:  

 

 Netzbetreiber, Messstellenbetreiber und -dienstleister für die Belieferung und Abrechnung des Vertrages. Dies gilt auch für 
wirtschaftlich sensible Informationen im Sinne von § 60 EnWG. 

 Weitere Lieferanten zur Beendigung des bestehenden Liefervertrages. 
 Kreditinstitute und Anbieter von Zahlungsdienstleistungen für Abrechnungen sowie Abwicklung von Zahlungen. 
 Dienstleister ( z. B. zum Betrieb der IT-Infrastruktur, zum Druck von Abrechnungen und Anschlussnehmer/Kunden-

informationsschreiben sowie zum Vernichten von Akten). 
 Öffentliche Stellen in begründeten Fällen (z.B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden, Polizei, Staatsanwalt- 

schaft, Aufsichtsbehörden). 
 Auskunfteien und Scoring-Anbieter für Bonitätsauskünfte und Beurteilung des Kreditrisikos. 
 Inkasso-Dienstleister und Rechtsanwälte, um Forderungen einzuziehen, wobei wir Sie vor der beabsichtigten Übermittlung 

in Kenntnis setzen.  
 

Zudem verarbeitet der Lieferant personenbezogene Daten, die er von den in Ziffer 5 genannten Empfängern bzw. Kategorien von 
Empfängern erhält. Er verarbeitet auch personenbezogene Daten, die er aus öffentlich zugänglichen Quellen, z. B. aus Grund-
büchern, Handelsregistern und dem Internet zulässigerweise gewinnen durfte. 

 

6. Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an oder in Drittländer oder an internationale Organisationen erfolgt nicht. 
 

7. Die personenbezogenen Daten des Kunden werden zu den unter Ziffer 4. genannten Zwecken solange gespeichert, wie dies für 
die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Direktwerbung und der Marktforschung werden die 
personenbezogenen Daten des Kunden solange gespeichert, wie ein überwiegendes rechtliches Interesse der FSV an der 
Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen besteht, längstens jedoch für eine Dauer von zwei 
Jahren über das Vertragsende hinaus. 

 

8. Der Kunde hat gegenüber der FSV Rechte auf Auskunft über seine gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO); 
Berichtigung der Daten, wenn sie fehlerhaft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO); Löschung, wenn die 
Speicherung unzulässig ist, der Zweck der Verarbeitung erfüllt und die Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder der 
Kunde eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten widerrufen hat (Art. 17 DS-GVO); 
Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs.1 lit. a) bis d) DS-GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist 
(Art. 18 DS-GVO), Datenübertragbarkeit der vom Kunden bereitgestellten, ihn betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 20 
DS-GVO), Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die Rechtmäßigkeit der bis dahin aufgrund der 
Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs.3 DS-GVO) und Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
(Art. 77 DS-GVO). 

 

9. Die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 27 
(Schloss), 91522 Ansbach, Telefon: 0049 (0) 981 53 1300, Telefax: 0049 (0) 981 53 98 1300, E-Mail: poststelle@lda.bayern.de. 

 

Widerspruchsrecht 
Der Kunde kann der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung und/oder der 
Marktforschung gegenüber der FSV ohne Angabe von Gründen jederzeit widersprechen. Die FSV wird die 
personenbezogenen Daten nach dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke der Direktwerbung und/oder 
Marktforschung verarbeiten und die Daten löschen, wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur 
Erfüllung des Vertrages) erforderlich ist. 
Auch anderen Verarbeitungen, die die FSV auf die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse i. S. d. Art. 6 
Abs. 1 lit. e) DS-GVO liegt oder auf ein berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs.1 lit. f) DS-GVO stützt, kann der Kunde 
gegenüber der FSV aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation des Kunden ergeben, jederzeit unter Angabe dieser 
Gründe widersprechen. Die FSV wird die personenbezogenen Daten im Falle eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich 
nicht mehr für die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten löschen, es sei denn, sie kann zwingende Gründe für die 
Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten des Kunden überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
Der Widerspruch ist zu richten an: Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH, Wippenhauser Straße 19, 85354 Freising. 
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